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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Akademischen Auslandsämter, 
sehr geehrte Auslandsbeauftragte, 
 
Auch für das amerikanische Studienjahr 2012-2013 schreibt die Fulbright-Kommission wieder Fulbright-
Reisestipendien aus. Die Reisestipendien richten sich an Studierende und Absolventen der Universitäten und 
Fachhochschulen, die ihren Aufenthalt in den USA über deutsch-amerikanische Hochschulpartnerschafts-
programme, deutsch-amerikanische Vereine oder Stiftungen arrangieren und (teil-) finanzieren.  
Über die Bewerbungsrichtlinien und die zur Bewerbung notwendigen Unterlagen informieren unsere Hinweise auf 
der Fulbright-Internetseite: www.fulbright.de/tousa/stipendien.   
 
Folgende Programmänderungen möchten wir an dieser Stelle kurz ansprechen: 
 
Auch die Fulbright-Reisestipendien können wir künftig nur für Studienvorhaben bereitstellen, die an den US-
Gasthochschulen mit Beginn des Master´s-Studiums, durchgeführt werden. Dies setzt voraus, dass die deutschen 
Stipendienbewerber vor Antritt ihres USA-Stipendiums den deutschen Bachelor´s-Abschluss erworben haben. 
Studierende, die noch in den traditionellen Diplom-/Magister-/Staatsexamen-Studiengängen eingeschrieben sind, 
müssen zum Zeitpunkt des Stipendienantritts mindestens sechs Fachsemester erfolgreich abgeschlossen haben. 
Auch wenn wir in den deutsch-amerikanischen Fulbright-Austausch gerne auch jüngere Studierende der deutschen 
Hochschulen einbeziehen und ihnen die Möglichkeit eines stipendiengeförderten USA-Studiums bereits vor 
Beendigung ihres deutschen Bachelor´s-Grades einräumen würden, so ist die Fulbright-Kommission doch an die 
weltweit für alle Fulbright-Programme geltenden Richtlinien gebunden, die grundsätzlich nur eine Förderung der 
Studien erlaubt, die nach dem Bachelor´s-Abschluss ansetzen.  
 
Im Interesse der Flexibilisierung der Aufenthaltszeiten können im Reisestipendienprogramm nun auch kürzere 
Studienaufenthalte gefördert werden, sofern die Studienzeit in den USA mindestens sechs Monate beträgt und mit 
dem Fall Term 2012 an der amerikanischen Hochschule beginnt. 
 
Wir bitten Sie, die Ausschreibung der Fulbright-Reisestipendien 2012-2013 möglichst vielen Fachbereichen Ihrer 
Hochschule zugänglich zu machen. Dazu finden Sie in der Anlage unsere Stipendienankündigung zur 
Veröffentlichung in Ihrer Hochschulzeitung. 
 
Bewerbungsfrist ist der 20. Januar 2012 (Poststempel). 
 
Bewerbungsort: 

• Akademisches Auslandsamt: Für alle Bewerber, die zum Zeitpunkt der Stipendienbewerbung an ihrer 
deutschen Hochschule eingeschrieben sind 

• Fulbright-Kommission: Für alle Bewerber, die zum Zeitpunkt des Stipendienantrags ihr Hochschulstudium 
bereits abgeschlossen und sich exmatrikuliert haben  
 
Wir bitten die Akademischen Auslandsämter, die bei ihnen eingereichten Reisestipendienbewerbungen an die 
Fulbright-Kommission weiterzuleiten und jeder Stipendienbewerbung einen Bewertungsbogen (s. Anlage) 
beizufügen, in dem Sie Ihre Eindrücke über die fachliche und persönliche Qualifikation Ihrer Bewerber festhalten.  
 
Stipendienanträge und Bewertungsbögen senden die Akademischen Auslandsämter bis zum 10. Februar 2012 bitte 
an folgende Adresse: 
 
Fulbright-Kommission, Deutsche Programme, Oranienburger Straße 13-14, 10178 Berlin 



 
 
Auf der Grundlage der eingereichten Stipendienanträge und der von den Akademischen Auslandsämtern 
bereitgestellten Bewerber-Bewertungsbögen wird Ende Februar 2012 ein Auswahlgremium über die Vergabe der 
Reisestipendien 2012-2013 entscheiden. Die Bewerber werden über den Ausgang ihrer Bewerbung schriftlich auf 
dem Postweg benachrichtigt. 
 
Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Unterstützung und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 
Fulbright-Kommission, Berlin 
Deutsche Programme 
Tel.: 030-284443-772 
Fax: 030-284443-42 
E-mail: germanprograms@fulbright.de 
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         Formular: Bewerber-Bewertungsbogen 
 


